
Ehrungsordnung des Schwimmverbandes NRW e.V. 

 

 

1. Der Schwimmverband Nordrhein-Westfalen kann Mitgliedern von Schwimmvereinen und 
-abteilungen für ihre besonderen Verdienste um die Förderung des Schwimmsports - in 
Ausnahmefällen auch Nichtmitgliedern - folgende Auszeichnungen verleihen:  
 

 Silberne Ehrennadel 
Goldene Ehrennadel 
Silberne Ehrenplakette 
Goldene Ehrenplakette  

Bei der Verleihung sind die Verdienste zu gewichten.  

2. Sportler*innen (§ 3 Wettkampfbestimmungen) kann für besondere sportliche Erfolge die 
Silberne und Goldene Sportehrennadel verliehen werden (siehe Kriterien für die 
Ehrungen von Sportler*innen).  
 

3. Antragsberechtigt sind Präsidiumsmitglieder, Ehrenmitglieder, Bezirksvorstände und 
Mitgliedsvereine. Anträge von Vereinen sind über die Bezirksvorstände an das 
Präsidium zu richten. Die Anträge sind schriftlich zu stellen und zu begründen.  
 

4. Über die Verleihung der Silbernen Ehrennadel bzw. der Silbernen Sportehrennadel 
entscheidet der/die Präsident*in, über die Verleihung der übrigen Auszeichnungen 
entscheidet das Präsidium.  

 

Duisburg, 29. September 1999 

  



Ehrungsordnung des Schwimmverbandes NRW e.V. 

 

Kriterien für die Ehrung von Sportler*innen  

Das Präsidium des Schwimmverbandes NRW beschließt, dass verdiente Sportler*innen 
Ehrungen nach folgenden Kriterien erhalten können:  

Schwimmen 

 Teilnehmer*innen an Europa- und Weltmeisterschaften sowie an Olympischen 
Spielen bei Belegung der Plätze 1- 8; 

 Weltcupteilnehmer*innen, wenn hier ein Rekord geschwommen wird; 

 Sportler*innen, die 3 Einzeltitel oder 3 Mannschaftstitel bei unterschiedlichen 
Deutschen Meisterschaften gewonnen haben.  

Wasserball 

 Teilnehmer*innen an Europa- und Weltmeisterschaften sowie an Olympischen 
Spielen und am Weltcup bei Belegung der Plätze 1- 8; 

 Sportler*innen die in unterschiedlichen Mannschaften 3 x Deutscher Meister 
geworden sind.  

Synchronschwimmen 

 Teilnehmer*innen an Europa- und Weltmeisterschaften sowie an Olympischen 
Spielen bei Belegung der Plätze 1- 8; 

 Sportler*innen, die 3 Einzeltitel oder 3 Mannschaftstitel bei unterschiedlichen 
Deutschen Meisterschaften gewonnen haben.  

Wasserspringen 

 Teilnehmer*innen an Europa- und Weltmeisterschaften sowie an Olympischen 
Spielen und am Weltcup bei Belegung der Plätze 1- 8; 

 Sportler*innen, die 3 Einzeltitel oder 3 Mannschaftstitel bei unterschiedlichen 
Deutschen Meisterschaften gewonnen haben.  

 

Beschlossen vom SV NRW-Präsidium am 6. September 2007 

  



Ehrungsordnung des Schwimmverbandes NRW e.V. 

 

ANTRAG auf Verleihung der … (bitte ankreuzen) 

☐ Silbernen Ehrennadel   ☐ Goldenen Ehrennadel  

☐ Ehrenplakette in Silber   ☐ Ehrenplakette in Gold 

☐ Sportehrennadel in Silber   ☐ Sportehrennadel in Gold 

Antragsteller: 
 

Es wird beantragt die o.g. Auszeichnung an folgende Person zu verleihen: 

Name, Vorname   geboren am: 
 

Mitglied des Vereins: 
    

 

Begründung: 
 

 

 

Die folgenden Auszeichnungen wurden bereits verliehen: 

 

 

Verleihungsdatum: 
  

Anlass: 
 

     

Ort, Datum 
  

Name, Unterschrift (Antragsteller) 

 

   Wird vom Schwimmverband NRW ausgefüllt 

Der Antrag ist zu richten an: 

Schwimmverband NRW e.V. 

Präsident/in 

Friedrich-Alfred-Straße 25 

47055 Duisburg 

info@schwimmverband.nrw 

 Die Verleihung wurde:  ☐ genehmigt          ☐ abgelehnt 

     

 Unterlagen an Antragsteller gesendet am:  

 

 

    

 Ort, Datum  Unterschrift (Schwimmverband NRW) 
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